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1 Einleitung 

1.1 Ausgangslage 

Die Kantonsstrasse Nr. 8 führt von Gossau über Flawil nach Wil. In der politischen Gemeinde Flawil wur-

de ein Betriebs- und Gestaltungskonzept (BGK) erarbeitet, welches sich vom Scheidwegkreisel bis Ober-

glatt erstreckt. Ein erster detailliert bearbeiteter Teilabschnitt reicht vom Isnyplatz bis zur Landberg-

strasse. Zwischen Oberglatt und der Bahnhofstrasse / Magdenauerstrasse heisst die Strasse 

St.Gallerstrasse, ab der Bahnhofstrasse / Magdenauerstrasse westwärts heisst die Strasse Wilerstrasse. 

Die Länge des Sanierungsabschnittes beträgt rund 750m. Die Kantonsstrasse dient allen Verkehrsteil-

nehmern und ist eine wichtige Verbindung nach Gossau bzw. nach Uzwil oder ins Toggenburg. Der 

durchschnittliche tägliche Verkehr (DTV; Jahr 2009) beträgt zwischen 10‘000 und 13‘000 Fahrzeugen. 

Die höchste Belastung liegt im Bereich der Wilerstrasse Nr. 1. Allgemein kann festgestellt werden, dass 

die Verkehrsmenge Richtung Gossau tendenziell tiefer ist als diejenige Richtung Uzwil.  

 

 
Abbildung 1 Orthophoto des Projektperimeters zwischen Isnyplatz und Landbergstrasse (Geoportal Dez. 2014) 

Diverse Zubringer schliessen an die Wiler- bzw. St.Gallerstrasse an. Im Westen sind dies beim Isnyplatz 

in Richtung Süd der Anschluss Oberbotsbergstrasse mit der Flawa und der nördliche Anschluss Enzen-

bühlstrasse Richtung Spital. Ungefähr in der Mitte des Sanierungsabschnittes befinden sich südwärts der 

Anschluss der Magdenauerstrasse bzw. nordwärts die Bahnhofstrasse. Bei der Steinbockkreuzung ist der 

Anschluss an die Degersheimerstrasse. Im Bereich der Landbergstrasse erfolgen die Anschlüsse von den 

Schulen. 

Aufbauend auf dem Bericht des Betriebs- und Gestaltungskonzeptes vom Juli 2013 der Metron AG konn-

te im Auftrag des Tiefbauamtes des Kantons St.Gallen die Brühwiler AG Bauingenieure und Planer, 

Gossau im Januar 2015 das Vorprojekt abschliessen. Im anschliessenden Auftrag durch dieselben Stellen 

wurde die Brühwiler AG Bauingenieure und Planer im Februar 2015 mit der Ausarbeitung des Genehmi-

gungs- / Auflageprojektes beauftragt, welches Ende Januar 2016 den kantonalen und kommunalen Stel-

len zur Projektvernehmlassung des Artikel 35 Strassengesetz unterbreitet wird. 

Gegen die Finanzzusage des Gemeinderats wurde erfolgreich das Referendum ergriffen. Bei der darauf-

folgenden öffentlichen Urnenabstimmung im Februar 2017 wurde dem Gemeindebeitrag an das BGK 

zugestimmt. 
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2 Veranlassung des Bauvorhabens 

2.1 Agglomerationsprogramm 

Die Gemeinde Flawil liegt im Perimeter des Agglomerationsprogramms der 2. Generation des Gebietes 

St.Gallen / Arbon-Rorschach, das sich über die Kantone Thurgau, St.Gallen und Appenzell AR erstreckt. 

Im Agglomerationsprogramm wird die Gemeinde Flawil als Ort mit lokaler Zentrumsfunktion umschrie-

ben. 

Im Agglomerationsprogramm sind u.a. für die Gemeinde Flawil folgende Punkte aufgenommen worden: 

� Aufwertung Strassenraum (Kantonsstrassen Wiler- und St.Gallerstrasse) mit Priorität A 

� Multimodale Verkehrsdrehscheibe mit Priorität A 

� Langsamverkehrsschwachstellen (Rad- und Fussverkehr) bereinigen 

� ÖV-Erschliessung 30-Minuten-Takt (Ortsbus) 

2.2 Kommunaler Richtplan 

Der behördenverbindliche kommunale Richtplan stammt aus dem Jahre 2010 und formuliert zahlreiche 

Anliegen zu Gunsten einer umfassenden Aufwertung des Strassenraumes. Es werden u.a. folgende In-

halte beschrieben, welche mit dem Betriebs- und Gestaltungskonzept (BGK bzw. SRG) zu prüfen und zu 

integrieren sind: 

� Im Ortskern soll die Aufenthaltsqualität unter Beibehaltung der Strassenfunktion verbessert werden; 

die Gestaltung soll die Identität Flawil‘s unterstützen und fördern 

� Der Langsamverkehr soll quer und längs gesichert und gestärkt werden 

� Der öffentliche Verkehr kann hinsichtlich Einbindung der Haltestellen (Lage, Ausgestaltung) verbes-

sert werden 

� Aufwertung als Aufenthaltsort, „Strassenraum“ bzw. Zentrumsfunktion herbeiführen 

� Die Verkehrssicherheit für alle verbessern 

� Städtebauliche Elemente wie Plätze sind gestalterisch hervorzuheben 

2.3 Bestehender / zukünftiger Ausbaustandard 

Der Ausbaustandard der Wiler- und St.Gallerstrasse ist nicht mehr funktionsgerecht. Es sind betriebliche 

Defizite wie mangelnde Bewältigung der Verkehrsmengen und allgemeine Konflikte, insbesondere 

Schulwege und Langsamverkehrsführung vorhanden. Vor diesem Hintergrund wurde ein übergeordne-

tes Konzept im Rahmen eines Mitwirkungsverfahrens der gesamten Ortsdurchfahrt vom Kreisel Scheid-

weg bis Oberglatt erstellt. Das Konzept zeigt die vorhandenen Freiräume auf und welche betrieblichen 

und gestalterischen Massnahmen möglich und sinnvoll sind. 

3 Allgemeines zum Projekt 

3.1 Rechte und Lasten 

Für die Strassenbauvorhaben massgebliche Rechte und Lasten sind bislang keine bekannt. Weitere 

Rechte und Lasten gemäss Grundbuch Gemeinde Flawil. 

3.2 Baugrund 

3.2.1 Unterbau 

Im Projektperimeter wurden bis heute keine geotechnischen Untersuchungen durchgeführt. Auf Grund 

der Kenntnisse kann von normalen, eher kiesigem Baugrund (normal baggerfähig, kein Fels) ausgegan-
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gen werden. Auf das vorliegende Projekt sind unter dem Titel Baugrund – Unterbau keine besonderen 

Massnahmen erforderlich. 

3.2.2 Oberbau 

Für die Beurteilung möglicher Massnahmen wurden durch das Prüflabor AG Mörschwil diverse Untersu-

chungen durchgeführt. Wir verweisen auf den Untersuchungsbericht [5] und den Übersichtsplan. 

3.3 Rad-, Skating-, Fuss- und Wanderwege 

Die Wiler- und St.Gallerstrasse ist ein kommunaler Rad- und Fussweg, ein kantonaler Rad- und Wander-

weg sowie eine regionale Skatingroute [38]. 

Art Lage 

Kommunaler Fussweg - Isnyplatz bis Knoten Degersheimerstrasse 

- Alle angrenzenden Strassen ausser Bahnhof- 

und Magdenauerstrasse 

Kommunaler Rad- und Fussweg - Knoten Degersheimerstrasse bis Stockenstrasse 

Kommunaler Rad- und Wanderweg - Bahnhof- und Magdenauerstrasse 

Kantonaler Wanderweg - Bahnhof- und Magdenauerstrasse 

Regionale Skatingroute - Wiler- und St.Gallerstrasse 

- Bahnhof- und Magdenauerstrasse 
Tabelle 1 Übersicht Fuss-, Wander- und Radweg sowie Skatingroute (Geoportal) 

3.4 Schwachstellen Langsamverkehr 

Gemäss der „Schwachstellenanalyse Rad“ [40] sind im gesamten Projektabschnitt zwischen Isnyplatz 

und Landbergstrasse lineare Schwachstellen vorhanden. Die 6 bestehenden Fussgängerstreifen wurden 

vor Ort beurteilt. Bei 3 Fussgängerstreifen (25-40 Punkte) sind dringende Massnahmen zur Erhöhung der 

Sicherheit erforderlich. Bei den Restlichen sind Massnahmen zu prüfen und allenfalls umzusetzen. 

3.5 Stellungnahme Dritter 

Das Vorprojekt (Stand 09.01.2015) wurde den folgenden Instanzen zur Stellungnahme unterbreitet [8]: 

a) Kantonale Instanzen 

� Amt für öffentlichen Verkehr 

� Amt für Natur, Jagd und Fischerei 

� Kantonspolizei St.Gallen, Abteilung Verkehrstechnik 

� Amt für Umwelt und Energie 

� Amt für Raumentwicklung und Geoinformation 

� Kantonsingenieurbüro 

� Grundstückgeschäfte 

� Gewässer 

� Naturgefahren 

� Strassenkreisinspektorat (Gossau) 

� Fachstelle Langsamverkehr 

� Kunstbauten 

b) Kommunale Instanzen 

� Gemeinde Flawil 
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3.6 Verkehrsverhältnisse heute 

3.6.1 Merkmale Verkehr 

Die Wiler- und St.Gallerstrasse sind beides Kantonsstrassen (Staatsstrasse 2. Klasse) und bilden die Orts-

durchfahrt in Flawil. Beide Strassen sind Bestandteil des Weges von und zur Autobahn und dienen nebst 

der übergeordneten Erschliessungsfunktion auch für die Zubringer entlang dieser Hauptverkehrsstrasse. 

Es sind mehrheitlich Direkterschliessungen von Gebäuden / Grundstücken ab den Strassen festzustellen. 

Vereinzelte Erschliessungen erfolgen aber auch über seitlich oder rückwärtig angeordnete Erschlies-

sungsstrassen und –wege. 

Auf den Strassenzügen rollt der Verkehr in beide Richtungen. Zu- und Ausfahrten von Grundstücken sind 

direkt mit der Kantonsstrasse verbunden. Bei hohen Verkehrsmengen wird die Aus- resp. Einfahrt für 

Linksabbieger erschwert. 

Die bestehenden Fussgängerstreifen lassen die Fusswegbeziehungen grundsätzlich auf direktestem Weg 

zu. Fussgängerinnen und Fussgänger sind einer mittleren Lärm- und Luftbelastung ausgesetzt. 

Das Parkplatzangebot ist im Strassenraum angeordnet und auf privaten Parkplätzen verteilt. Auffallend 

ist, dass im Bereich der älteren Siedlungsstruktur viele Autos aufgrund fehlender Garagen auf ungenü-

gend grossen Abstellflächen parkiert sind. Dabei wird teilweise das Strassengrundstück der Kantons-

strasse tangiert. Aus Gründen der Verkehrssicherheit sind diese problematisch, da u.a. bei Rückwärts-

fahrmanövern auf die Fahrbahn die Sichtverhältnisse oft nicht gewährleistet sind. 

3.6.2 Versorgungsroute 

Die Wiler- und St.Gallerstrasse ist von keiner Ausnahmetransportroute überlagert. 

3.7 Unfallauswertung (01.01.2007 – 31.12.2011) 

Insgesamt sind in der Zeitspanne von fünf Jahren 74 Unfälle 
1
 verzeichnet worden. Dabei wurden keine 

Personen getötet, aber 10 schwer und 36 leicht verletzt. 12x fand ein Aufprall auf ein stehendes Fahr-

zeugstatt, 14x eine Kollision mit einem Hindernis ausserhalb der Fahrbahn und 12x eine Kollision zwi-

schen einem querenden Fussgänger und einem geradeausfahrenden Fahrzeug. Die Hauptunfallzeiten 

waren morgens von 6:00-8:00 sowie mittags und nachmittags zwischen 12:00 und 16:00. Auf dem Stras-

senzug lassen sich einige Unfallhäufungen lokalisieren (punktuell/linear): 

� Knoten Oberbotsbergstrasse / Wilerstrasse (Isnyplatz) 

Es haben sich 11 Unfälle ereignet, meist Abbiege- und Auffahrunfälle. Auf dem Fussgängerstreifen 

wurden aber auch drei Personen angefahren, wobei eine schwer verletzt wurde 

 

� Knoten Bahnhofstrasse / Wilerstrasse: 

Es haben 11 Unfälle stattgefunden. 5x wurden querende Fussgänger angefahren. Ansonsten meist 

Abbiege- und Auffahrunfälle 

 

� Knoten St.Gallerstrasse / Degersheimerstrasse bis Einmündung Landbergstrasse 

Auf diesem ca. 200m langen Abschnitt haben sich acht Unfälle ereignet, häufig Kollisionen mit Hin-

dernissen auf und ausserhalb der Fahrbahn, seltener Auffahrunfälle. Fussgänger wurden keine invol-

viert. 

 

Im Übrigen verteilen sich die Unfälle auf den Perimeter, wobei vier weitere Fussgänger angefahren wur-

den. Einer davon querte die Strasse „wild“. Velofahrer sind mit total zwei Beteiligungen wenig betroffen. 

Die meisten Unfälle geschahen unter motorisierten Fahrzeugen. 

                                                                 
1
 Bundesamt für Strassen ASTRA; VUGIS Überblick der Verkehrsunfälle (Flawil; Wiler- und 

St.Gallerstrasse) 
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3.8 Kanalisation 

3.8.1 Bestehende Kanalisation 

Wir verweisen hier auf den Bericht des GEP-Ingenieurs [7]. Die Schlussfolgerung / Empfehlung lauten: 

� Generell keine Anpassungen und Erneuerung auf spätere Sanierungsgeneration zu verschieben 

� Die gerügten Kapazitätsdefizite von bis zu 50% bei Vollbebauung können auf Zusehen hin verantwor-

tet werden. 

� Im Zuge der Strassensanierung kann die Behebung von Einzelschäden sowie Instandsetzungen ge-

prüft werden. Gemäss dem Prozessschema resultiert bei den örtlich begrenzten Schäden eine In-

standstellung mittels Roboter. 

� Die Schachtbauwerke (Deckel, Leitern) sind mit der Strassensanierung anzugehen. 

3.8.2 Projektierte Kanalisation 

� Empfehlung St.Gallerstrasse ab Bärenplatz 

Ausschliesslich Ersatz der Leitung im Bereich der „Pelzhandlung Hofstetter“ (St.Gallerstrasse 48) inkl. 

Anschluss in Kirchhofweg. 

 

� Empfehlung Meteorwasserleitung / Bach 

Der Bachkanal aus dem Raum „Pelzhandlung Hofstetter“ (St.Gallerstrasse 48), welcher aus einem 

gemauerten Natursteinkanal besteht, dient heute noch der „lokalen“ Meteorwasserableitung. Der 

Kanalersatz soll vor den Strassenbauarbeiten stattfinden. 

 

� Empfehlung Verbandskanäle 

Der Anschlussstrang der Gupfengasse wird mit dem Wasserbauprojekt „Sanierung Entwässerungs-

system Töbeli“ (siehe Kap. 3.8.3) neu geführt. Wir verweisen an dieser Stelle auf die Projektpläne des 

beauftragten Ingenieurbüros. [11]. 

3.8.3 Sanierung Entwässerungssystem Töbeli 

Weil einerseits die Kapazität der bestehenden Eindolung Dorfbach (ab der Magdenauerstrasse) zu ge-

ring ist und andererseits das Regenrückhalte Töbeli den Anforderungen nicht mehr genügt, sind umfang-

reiche Sanierungsarbeiten geplant. Im Bereich der Querung der Kantonsstrasse entsteht für den Dorf-

bach ein neues Entlastungsbauwerk, etwas weiter östlich im Bereich des Einlenkers Schmiedgasse ein 

Doppelstockkanal. 

Der Bärenplatz ist eine natürliche Mulde und bei Hochwasser dementsprechend überflutungsgefährdet 

(siehe auch [36]). Anstelle einer technischen Bachöffnung sollen Ablaufmöglichkeiten in den neuen 

Kunstbauten integriert werden. 

Die Baumassnahmen im Bereich der Kantonsstrassen müssen vorgängig ausgeführt werden. 

3.9 Werkleitungen 

3.9.1 Bestehende Werkleitungen 

Im Bereich des Ausbauprojektes sind Leitungen aller technischen Werke vorhanden [9]: 

� Trinkwasser 

� Gas 

� Elektrisch, Beleuchtung, Swisscom 
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3.9.2 Projektierte Werkleitungen 

Vorgängig oder gemeinsam mit den Strassenbauarbeiten sind durch die verschiedenen Werke alle Er-

gänzungen / Sanierungen im Leitungsnetz zu realisieren. Diese Arbeiten werden durch die Projektleitung 

koordiniert. Ziel ist es, die Werkleitungserneuerung auf einen Zeithorizont von mindestens 15 Jahre aus-

zurichten, damit die sanierten Strassen und Plätze in diesem Zeitraum nicht mehr aufgebrochen werden 

müssen. 

Werkleitung Massnahme 

Trinkwasser Vollständiger Ersatz im ganzen Strassenbereich 

Gas Noch unbekannt 

Elektrisch Diverse Trasseeanpassungen 

Beleuchtung Vollständig neues Trassee im ganzen Strassenbereich 

Swisscom Noch unbekannt 
Tabelle 2 Übersicht Umfang Bauarbeiten Werkleitungen 

3.10 Strassenklassierung 

Klassierung [41] Strasse 

Kantonsstrasse 2. Klasse Wilerstrasse, St.Gallerstrasse, Degersheimerstrasse 

Gemeindestrasse 1. Klasse Oberbotsbergstrasse, Enzenbühlstrasse, Bahnhofstrasse, Magdenau-

erstrasse 

Gemeindestrasse 2. Klasse Neugasse, Weideggstrasse, Sternenstrasse, Bachstrasse, Kronenstrasse, 

Schweissbrunnstrasse, Rösslistrasse, Unterdorfstrasse, Gupfengasse, 

Schmiedgasse, Stockenstrasse, Landbergstrasse 

Gemeindestrasse 3. Klasse - 

Gemeindeweg 1. Klasse Bereich Arkade Wilerstrasse 19 und 23 

Gemeindeweg 2. Klasse Bachweg, Rössliweg, Kirchhofweg 

Gemeindeweg 3. Klasse - 
Tabelle 3 Strassenklassierung gemäss Geoportal 

4 Strassenzustand heute 

4.1 Allgemeines 

Die Wiler- und St.Gallerstrasse sind als Kantonsstrasse 2. Klasse Nr. 8 (Gossau – Flawil – Wil) eingestuft. 

Die Wilerstrasse fällt innerhalb des Projektperimeters in östlicher Richtung mit einer durchschnittlichen 

Neigung von ca. 1.0% ab. Unmittelbar bei der Schnittstelle zwischen Wiler- und St.Gallerstrasse befindet 

sich in einer Wanne der tiefste Punkt des Sanierungsabschnittes. Lokal ist in diesem Bereich auch das 

Längsgefälle etwas steiler. Mit Ausnahme eines kurzen Bereichs mit 4% Längsneigung beträgt die durch-

schnittliche Steigung Richtung Gossau ca. 1.50%. Entlang der Strassen- bzw. Trottoirränder grenzen die 

Vorplatz- und Gartengestaltungen mit den entsprechenden Abschlüssen wie Mauern und Zäune an. 

4.2 Oberbau 

4.2.1 Grobbeurteilung (ohne Berücksichtigung Untersuchungsbericht) 

Der Zustand des Strassenoberbaus wurde anlässlich der Sanierung der Steinbockkreuzung im Jahre 1996 

geprüft. Punktuelle Belagsschäden sind wenige sichtbar. Strukturelle Schäden in Form von Netzrissen 

mit teils beginnendem Ausbruch und Muldenbildung sind eher selten zu finden. Eine mehrheitlich gerin-

ge Bildung von Fahrspurrinnen bzw. eine verhältnismässig hohe Ebenheit wären Anzeichen für einen ak-

zeptablen Zustand der Fundationsschicht. 
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4.2.2 Untersuchungsbericht Prüflabor AG, Mörschwil 

Der Zustand des Strassenoberbaus wurde im September 2015 durch das Prüflabor AG Mörschwil unter-

sucht und im Untersuchungsbericht [5] dokumentiert. Eine detaillierte Betrachtung ist im Bericht er-

sichtlich. 

Punktuell zeigen sich Defizite in Bezug auf die Stärke der Belags- und Fundationsschicht, der Siebkurve, 

der Deflektion und bezüglich des PAK-Gehaltes. 

Die BAFU-Grenzwerte von PAK (5'000 mg/kg / 20'000 mg/kg) werden ausschliesslich bei zwei Kernboh-

rungen im Bereich des Bärenplatz überschritten. Entsprechender Ausbauasphalt muss für die Wieder-

verwendung behandelt oder sogar auf einer Reaktordeponie abgelagert werden. 

Bestehender Aufbau generell Stärke 

Asphalt Ca. 160 – 200mm 

Fundationsschicht Ca. 400 – 500mm 

  

  

Bestehender Aufbau örtlich Stärke 

Asphalt Ca. 120mm 

Fundationsschicht Ca. 300mm 
Tabelle 4 Übersicht bestehender Oberbau Fahrbahn 

Grundsätzlich ist der Zustand zwischen Isnyplatz und Bärenplatz (Wilerstrasse) insofern in Ordnung, als 

dass kein Materialersatz vorgenommen werden muss. Ein anderes Bild zeigt sich im Bereich der 

St.Gallerstrasse. Da dort sowohl die Deflektion als auch die Stärke und Qualität der Fundation ungenü-

gend ist, muss im Bereich der Fahrbahn die Fundationsschicht ausgewechselt werden. 

4.3 Abschlüsse 

Die Randabschlüsse weisen teilweise Verformungen auf. Ebenfalls sind die Fugen der Randabschlüsse 

zum Teil ausgebrochen. Die Abschlüsse bestehen mehrheitlich aus ein- oder zweireihigen Granit-

Pflastersteinen bzw. einem kombinierten Rand- und Wasserstein. 

4.4 Entwässerung 

Die Strassen werden über Strassenabläufe entwässert. Anlässlich der Aufnahme für die Schachtprotokol-

le [2] wurde der Zustand der Schächte erfasst. Dabei ist ersichtlich, dass der Zustand teilweise schlecht 

ist und die Lage teilweise ungünstig ist. Die Schachtabdeckungen weisen Abnutzungserscheinungen auf. 

Das Oberflächenwasser wird über die Mischwasserkanäle Richtung ARA abgeleitet. 

5 Varianten / Problemlösung 

5.1 Projektbeteiligte 

Der Planungsprozess für das Betriebs- und Gestaltungskonzept wurde sowohl durch eine technische 

Kerngruppe als auch durch eine politische Begleitgruppe unterstützt. 

 

Vertreter Technische Begleitgruppe: 

� Fachleute des Tiefbauamtes des Kantons St.Gallen und der Kantonspolizei St.Gallen 

� Zuständiger Gemeinderat, Bauverwalter sowie Verwaltungsmitarbeitende der Gemeinde 

� Mitarbeitende der Metron Verkehrsplanung 
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Vertreter Politische Begleitgruppe: 

� Gemeindepräsident 

� Schulrat der Schule Flawil 

� Vertreter aller Parteien der Gemeinde Flawil 

� Gewerbeverein und Detailistenvereinigung 

� Anwohner 

 

Für die Erarbeitung des Auflageprojektes wurde eine Projektgruppe gebildet. An den periodischen Sit-

zungen der Projektgruppe nehmen teil: 

� Urs Dahinden, Tiefbauamt des Kantons St.Gallen 

� Richard Hollenstein, zuständiger Gemeinderat Flawil 

� René Bruderer, Bauverwalter Gemeinde Flawil 

� Werner Lendenmann und Christoph Küng, KAPO St.Gallen Verkehrstechnik 

� Philippe Marti und David Burkhard, Metron AG Brugg, Landschafts- und Verkehrsplanung (nur wäh-

rend Vorprojekt) 

� Markus Brühwiler und Thomas Graf, Brühwiler AG Bauingenieure und Planer, Gossau; Projektverfas-

ser Bauingenieur 

 

Für die Bearbeitung des Gestaltungsprojektes inkl. den Anpassungen / Ergänzungen an den Hochbauten 

und für die Beleuchtungsplanung waren beim Projektteam dabei: 

� Bernhard Müller, Clerici Müller + Partner AG, St.Gallen; Architekt Gestaltungsmassnahmen 

� Mario Rechsteiner und Christiane Sutter, artlight GmbH St.Gallen; Lichtplaner 

5.2 Varianten 

5.2.1 Lösungsfindung 

Die Lösungsfindung orientierte sich am Grundsatz einer angebotsorientierten Verkehrsplanung. Unter 

Berücksichtigung der Belastungswerte von Verkehr, Siedlung und Umwelt soll dabei die Verkehrsinfra-

struktur optimal geplant, betrieben und gestaltet werden können. Aufgrund der minimalen Platzver-

hältnisse lassen sich nicht alle Wünsche in einem Projekt integrieren. Dadurch orientierte sich die Lö-

sungsfindung nach dem Prinzip „Verkehr vermeiden, Verkehr verlagern und Verkehr verträglicher ma-

chen“. 

5.2.2 Variante „langsam, aber stetig“ 

Mit dieser Variante wurde versucht, die Bedürfnisse sämtlicher Verkehrsteilnehmer innerhalb der zur 

Verfügung stehenden Parzellen (ohne Landerwerb) abzudecken. Konsequenzen dieser Variante wären 

eine reduzierte Projektierungsgeschwindigkeit und ein Abrücken von kantonalen Vorgaben. 

Vorteile: kein Landerwerb, geringere Geschwindigkeit, ansteigen der Verkehrssicherheit, mehr Fläche 

für Vorplätze (Fahrbahnbreite nur 6.20m). 

Nachteile: Durch hohen Lastwagenanteil sind schmale Fahrbahnen als kritisch zu betrachten, Kernfahr-

bahnen mit >10‘000 Fahrzeugen sind heikel bzgl. Verkehrsfluss und –sicherheit, Reduktion max. Ge-

schwindigkeit <50km/h politisch kaum durchsetzbar. 

5.2.3 Variante „vorwärts“ 

Diese Variante bildet einen pragmatischen Lösungsansatz. Die signalisierte Geschwindigkeit wird beibe-

halten. Wo möglich werden Radstreifen in der Fahrbahn integriert, Querungsstellen konsequent mit 

Trenninseln konzipiert. Im Zentrumsbereich ist eine Fahrbahn mit Mischverkehr vorgesehen. 
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Vorteile: Erhöhung der Sicherheit bei den Fussgängerstreifen durch Querungshilfen, alle Verkehrsteil-

nehmer erhalten wo räumlich möglich gesondert ihren Raum, Steigerung des Verkehrsflusses durch 

Kreisel beim Isnyplatz. 

Nachteile: Landerwerb durch Verbreiterung der Anlagen bzw. Neuerstellung, einzelne Bereiche Spezial-

lösungen erforderlich (wegen engen Platzverhältnissen) 

� Diese Variante „vorwärts“ wurde zur Weiterbearbeitung für das vorliegende Vorprojekt ausgewählt. 

6 Projektgestaltung 

6.1 Ausgangslage 

Im Genehmigungs- und Auflageprojekt sind sämtliche Verkehrsflächen für Fahrstreifen, Knotenzufahr-

ten, Trottoirs, Radstreifen usw. in der Situation lagemässig und in den Längen- und Querprofilen hö-

henmässig dargestellt. Der Landerwerbs- und Enteignungsplan und die Verfügung betreffend Sichtzonen 

liegen vor. 

Aus der Vernehmlassung des Vorprojekts [8] wurden die eingegangenen Vorschläge und Anregungen 

soweit möglich im Genehmigungsprojekt integriert. 

Die höhenmässige Lage der Verkehrsflächen wurde so zu projektiert, dass der vorhandene Strassen-

oberbau nach Möglichkeit belassen werden konnte und bei den Liegenschaften möglichst wenige An-

passungen erforderlich werden. Die Oberflächenentwässerung ist gewährleistet. 

6.2 Sicherheit 

Im vorliegenden Vorprojekt wurde den sicherheitsrelevanten Randbedingungen hohe Beachtung ge-

schenkt um dementsprechend auch umgesetzt. Dies betrifft in erster Linie den Geh- und Radweg im Be-

reich Steinbockkreuzung bis Landbergstrasse. Zudem genügen die neuen Fussgängerübergänge den ho-

hen Ansprüchen bezüglich Sicherheit. Und letztlich werden bei allen Knoten und Grundstücksausfahrten 

die notwendigen Sichtzonen durchgesetzt. Die Parkplätze wurden so angeordnet, dass kein rückwärts-

fahren über Trottoirs in die Kantonsstrasse mehr erforderlich ist oder Parkplätze die Sicht einschränken. 

Damit erhöht sich die Verkehrssicherheit auf dem ganzen Abschnitt markant. 

 
Abbildung 2 Situation Genehmigungsprojekt Gesamtprojekt Teil 1 
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Abbildung 3 Situation Genehmigungsprojekt Gesamtprojekt Teil 2 

6.3 Allgemein 

Das Genehmigungs- und Auflageprojekt umfasst im Wesentlichen folgende Massnahmen: 

� Vollständiger Ersatz des Asphalt bei der Fahrbahn und dem Trottoir 

� Teilweiser Ersatz der Fundationsschicht 

� Kreisel Isnyplatz mit einem Aussendurchmesser von 28m inkl. Anpassung Oberbotsbergstrasse 

� Alle Querungsstellen für Fussgänger werden mit einer Trenninsel ausgestattet 

� Erstellung Trottoirdurchzüge bei anschliessenden Quartier- oder Sammelstrassen 

� Punktuelle Änderung Verkehrsregime Sternenstrasse (Einbahn ca. 20m) 

� Anpassung der Stützen und Pfeiler im Erdgeschoss der Gebäude Wilerstrasse 23+19 zur deutlichen 

Verbesserung der Sichtverhältnisse 

� Erstellung Mehrzweckstreifen zwischen Rösslistrasse und Unterdorfstrasse 

� Verlegung Postautohaltestelle beim Bärenplatz auf die Unterdorfstrasse 

� Neuorganisation der 3 Parkplätze bei der St.Gallerstrasse 4 inkl. erstellen einer Differenzmauer 

� Steinbockkreuzung: 

o Fussgängerstreifen Degersheimerstrasse mit Velofurt 

o Erstellen Mehrzweckstreifen zwischen beiden Querungsstellen für Fussgänger 

o Fussgängerstreifen Höhe St.Gallerstrasse 34 mit Velofurt 

� Erstellen Geh- und Radweg zwischen Steinbockkreuzung und Landbergstrasse auf der südlichen Seite 

� Anpassungen / Neuerstellung Umgebungsgestaltung / Stützmauern / Treppen im Bereich Liegen-

schaften St.Gallerstrasse 28 – 34 

� Anpassung Treppenaufgang Liegenschaft St.Gallerstrasse 38 

� Erstellen Radstreifen nördliche Seite Bereich St.Gallerstrasse 45 – 69 (Fussgänger über Kirchhofweg) 

� Reduktion von Ausfahrten auf die Kantonsstrasse, wo dies betrieblich möglich ist. 

� Änderung Verkehrsregime auf der Gupfengasse in eine Sackgasse (keine Einfahrt mehr auf Kantons-

strasse) 

6.4 Gestaltung 

Im Grundsatz wird ein übergeordnetes, einheitliches Gestaltungskonzept, unter Einbezug der 1. Bautiefe 

angestrebt. Orte und Bereiche mit einer besonderen Bedeutung sollen gestalterisch speziell ausgezeich-
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net werden. Alle gestalterischen Eingriffe und Massnahmen sollen ein ortstypisches Erscheinungsbild 

mit Wiedererkennungswert stärken. Zudem soll die Gestaltung das Betriebskonzept wirksam unterstüt-

zen. 

� Fahrbahn und Trottoir durchgehend in Asphalt gehalten (Ausnahme Bereich Bärenplatz Nord + Süd) 

� Farbliche Differenzierung der Mittelzonen 

o Bäume differenziert nach Strassen- und Platzbäumen 

o Strassenbäume wechselseitig, in der Regel mindestens in Gruppen von 2 bis 3 Bäumen 

o Platzbäume in Solitärstellung 

� Kombination von Seilpendelleuchten und Kandelabern bzw. Stehlen bei Plätzen. Vereinzelt Fassa-

denstrahler. 

� Einheitliche Verwendung von Ausstattungselementen wie zum Beispiel Sitzbänken, Abfallkörben, 

Absperrpfosten, Baumscheiben 

� Isnyplatz / Isnykreisel: 

o räumliche Fassung des Strassenraums mit einer Baumreihe zum provisorischen Parkplatz FLAWA 

o Platzgestaltung Wilerstrasse Nr. 56 mit Pflästerung 

� Bärenplatz: 

o Einheitliche Gestaltung beidseitig St. Gallerstrasse mit Natursteinpflästerung 

o Höhendifferenzmauern, teilweise als Sitzbänke 

o Stärkung der Platzsituationen mit Solitärbäumen und Sitzgelegenheiten 

o Gestalterische Integration von Hochwasserschutzmassnahmen Dorfbach 

6.5 Projektabgrenzungen / Gliederungen 

Die genauen Abgrenzungen zwischen Kantons- und Gemeindeprojekten wurden im Rahmen des Ge-

nehmigungsprojektes vorgenommen. Grundsätzlich erstreckt sich das Projekt von Fassade zu Fassade. 

Gliederung Standort Kantonsprojekt / 

Gemeindeprojekt 

K-A0 Kantonsstrasse: 

Isnyplatz bis Wilerstrasse 42 

Kantonsprojekt 

K-A1 Kantonsstrasse: 

Wilerstrasse 42 bis Wilerstrasse 8 (Restaurant Rössli) 

Kantonsprojekt 

K-A2 Kantonsstrasse: 

Wilerstrasse 8 (Restaurant Rössli) bis St.Gallerstrasse 19 

Kantonsprojekt 

K-A3 Kantonsstrasse: 

St.Gallerstrasse 19 bis Landbergstrasse 

Kantonsprojekt 

K-Flawa Parkplatz Flawa (südöstlich neuer Kreisel) Kantonsprojekt 

K-Sternenstrasse Anpassung Einlenker Sternenstrasse inkl. Längsparkplätze Kantonsprojekt 

K-451 (Innenpark-

plätze) 

Innenparkplätze Mehrfamilienhaus Wilerstrasse 24 und 26 Kantonsprojekt 

G-Rössli Anpassung Vorplatz / Terrasse Rest. Rössli Gemeindeprojekt 

K-UBS Umgebung südlich UBS (Bahnhofstrasse 2) Kantonsprojekt 

G-UBS Umgebung westlich UBS bis Aussentreppe (Bahnhofstrasse 2) Gemeindeprojekt 

G+K Bärenplatz Nord Bärenplatz Nord inkl. Anpassungen Unterdorfstrasse und 

Mühlegasse 

je 50% Kantons- 

und Gemeinde-

projekt 

K-Metzgerei Fürer Anpassung Parkplätze inkl. Kunstbauten entlang Bärenplatz 

Süd 

Kantonsprojekt 

G-Bärenplatz Süd Gestaltung Bärenplatz Süd Gemeindeprojekt 

K-Schmiedgasse Anpassung Einlenker Schmiedgasse inkl. Vorplätzen Kantonsprojekt 

K-Ochsen Anpassung Einlenker beim Restaurant Ochsen (Schmiedgasse 

und Töbeliweg) 

Kantonsprojekt 

K-Musikschule Erstellung Kunstbauten für Rad- und Trottoir Kantonsprojekt 
Tabelle 5 Übersicht Gliederungen - Projektabgrenzungen 
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6.6 Drittprojekte 

Bauprojekte [11], welche den Strassenbereich queren, müssen vorgängig ausgeführt werden (z.B. Sanie-

rung Entwässerungssystem Töbeli, Ersatz Werkleitungen angrenzend an Kantonsstrasse). Weitere Stras-

senprojekte, welche an das Projekt angrenzen, werden lage- und höhenmässig berücksichtigt. 

6.7 Parkplätze 

Die Parkplatzbilanz sieht wie folgt aus. 

Bestehend: 111 Parkplätze (davon ca. 93 normengerecht, Rest nicht normkonform bezogen auf 

die Grösse) 

Projekt:  85 Parkplätze 

Dies bedeutet einen Verlust von Parkfeldern unmittelbar angrenzend an die beiden Kantonsstrassen auf 

privatem und öffentlichem Grund. Die neuen Parkfelder wurden so angeordnet, dass diese den Normen 

bezüglich Grösse und Sicherheit genügen. 

6.8 Linienführung 

6.8.1 Horizontale Linienführung 

Die horizontale Linienführung ist auf die Projektierungsgeschwindigkeit Vp=50km/h ausgelegt. Knoten 

werden mit Vp=30km/h ausgelegt. Die Spurbreiten werden auf Grund der vorhandenen Platzverhältnisse 

festgelegt. 

6.8.2 Vertikale Linienführung 

Die Höhenlage der Fahrbahnaxe orientiert sich am heutigen Niveau und wird nur örtlich im Sinne des 

Ausgleichs von Unebenheiten leicht angepasst. Das Längsgefälle beträgt zwischen 0.6% und 4.8%. 

6.8.3 Kreisel 

Aufgrund der höhenmässigen Lage der angrenzenden Grundstücke wurde das Quergefälle so gewählt, 

dass im Westen das Gefälle zur Innenseite führt, im Osten zur Aussenseite. Die angrenzenden Strassen-

ränder wurden so angepasst, dass ein Mindestlängsgefälle von 0.5% gewährleistet ist. 

6.9 Geometrisches Normalprofil 

Art Breite  Art Breite 

Fahrspur generell 3.20m  Trottoir generell 2.00m 

Fahrspur bei Trenninsel 3.80m  Radstreifen 1.50m 

Trenninsel 2.00m  Geh- und Radweg 3.50m bis 4.30m 

Mehrzweckstreifen 2.00m    
Tabelle 6 generelle Abmessungen Geometrisches Normalprofil 

Das Quergefälle in der Fahrbahn beträgt sowohl beim Dach- als auch beim einseitigen Gefälle 3%. Im 

Trottoirbereich beträgt es grundsätzlich 2%. 

6.10 Dimensionierung Oberbau 

Der bestehende Oberbau wird in Kap. 4.2 beschrieben. Gemäss Kap. 6.3 wird der Asphaltbelag vollstän-

dig ersetzt, die Fundationsschicht jedoch nur etwa auf der halben Sanierungslänge. 
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Der Dimensionierung des Strassenoberbaus [25] liegen folgende Vorgaben zugrunde: 

Projektteil Tragfähigkeitsklasse Verkehrslastklasse 

Wilerstrasse, St.Gallerstrasse S2 (mittlere Tragfähigkeit) T 5 (sehr schwer) 

Kreisel S2 (mittlere Tragfähigkeit) T 5 (sehr schwer) 

Einmündung Gemeindestrassen S2 (mittlere Tragfähigkeit) T 3 (mittel) 

Überfahrten S2 (mittlere Tragfähigkeit) wie einmündende Strasse 

Trottoirs / Vorplätze S2 (mittlere Tragfähigkeit) T 2 (leicht) 

Tabelle 7 Übersicht Tragfähigkeits- und Verkehrslastklasse 

6.10.1 Asphalt 

Der Strassenoberbau für den Vollausbau, resp. die Belagsstärken beim Teilausbau wurden wie folgt ge-

wählt [25] (siehe Pläne Normalprofile): 

Wilerstrasse  St.Gallerstrasse 

Deckschicht AC MR 8a 3.0cm  Deckschicht AC MR 8a 3.0cm 

Binderschicht AC B 22 S 7.0cm  Binderschicht AC B 22 S 7.0cm 

Tragschicht AC T 32 S 12.0cm  Tragschicht AC T 32 S 12.0cm 

Kiesplanie Dmax 16 3.0cm  Kiesplanie Dmax 16 3.0cm 

Bestehende 

Fundationsschicht 

UG Kiesge-

misch 0/45 

ca. 50.0cm  Ersatz 

Fundationsschicht 

UG Kiesge-

misch 0/45 

50.0cm 

Total Oberbau  ca. 75.0cm  Total Oberbau  75.0cm 

       

Kreisel (inkl. Kreiseläste)  Überfahrten (wie einmündende Strasse) 

Deckschicht AC MR 8a 3.0cm  Deckschicht AC 8 N 3.0cm 

Binderschicht AC B 22 H 7.0cm     

Tragschicht AC T 32 H 12.0cm  Tragschicht AC T 22 N 10.0cm 

Kiesplanie Dmax 16 3.0cm  Kiesplanie Dmax 16 3.0cm 

Ersatz 

Fundationsschicht 

UG Kiesge-

misch 0/45  

50.0cm  Bestehende 

Fundationsschicht 

UG Kiesge-

misch 0/45  

ca. 50.0cm 

Total Oberbau  75.0cm  Total Oberbau  ca. 66.0cm 

       

Gemeindestrassen  

Deckschicht AC 8 N 3.0cm oder wie bestehend 

Tragschicht AC T 22 N 7.0cm oder wie bestehend 

Kiesplanie Dmax 16 3.0cm oder wie bestehend 

Bestehende 

Fundationsschicht 

UG Kiesge-

misch 0/45  

50.0cm  

Total Oberbau  63.0cm  

Tabelle 8 Projektierter Oberbau 
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6.10.2 Pflästerungen 

Die Wahl, Art und Bauweise der Pflästerung erfolgte unter dem Aspekt der verschiedenen Belastungs-

klassen [27]. 

 

Schleppbereich Kreisel 
� Verkehrslastklasse T4 

� Tragfähigkeitsklasse S2 

� Reihenpflästerung aus Naturstein 

� Gebundene Bauweise 
� ohne Verbundwirkung 

  

Binder Typ 12 Granit ~15.0cm     

Monokornbeton Bettung 5.0cm     

Drainbeton Unterlage 20.0cm     

Fundationsschicht UG Kiesge-

misch 0/45  

30.0cm     

Total Oberbau  ~70.0cm     

       

Pflästerung Bärenplatz (Unterdorfstrasse, 
Wendeplatz): schwere Belastung ≥3.5t 

� Verkehrslastklasse T3 

� Tragfähigkeitsklasse S2 

� Pflästerung aus Naturstein 

� ungebundene Bauweise 
� ohne Verbundwirkung 

 Pflästerung Bärenplatz: 
leichte Belastung ≤3.5t 

� Verkehrslastklasse T1 

� Tragfähigkeitsklasse S2 

� Pflästerung aus Naturstein 

� ungebundene Bauweise 
� ohne Verbundwirkung 

Binder Typ 12 Granit ~15.0cm  Binder Typ 12 Granit ~15.0cm 

Splitt Bettung 3.0cm  Splitt Bettung 3.0cm 

       

Bestehende 

Fundationsschicht 

UG Kiesge-

misch 0/45  

ca. 50.0cm  Bestehende 

Fundationsschicht 

UG Kiesge-

misch 0/45  

ca. 40.0cm 

Total Oberbau  ca. 68.0cm  Total Oberbau  ca. 58.0cm 

Tabelle 9 Projektierte Pflästerung 

6.11 Randabschlüsse 

Alle Randabschlüsse der Wiler- und St.Gallerstrasse werden ersetzt. Zwischen Isnykreisel und Steinbock-

kreuzung wird dazu ein breiter Randabschluss (Breite 30cm oder 35cm) mit Wasserstein versetzt. Ab der 

Steinbockkreuzung Richtung Gossau ist ein kombinierter Abschluss (RN 12 mit Binder Typ 12) vorgese-

hen. Aus Qualitätsgründen des Asphalts wird entlang der Fassaden, Kunstbauten etc. ein Binderstein 

versetzt. Die Randabschlüsse richten sich grundsätzlich nach den Normalien des Tiefbauamtes des Kan-

tons St.Gallen [17]. 

 

 

 

 

 

 

 



Strassenraumgestaltung Wiler- und St.Gallerstrasse, Isnyplatz bis Landbergstrasse, Flawil Technischer Bericht 

 

Brühwiler AG Bauingenieure und Planer Gossau   Seite 18 / 32 
 

Steinarten  

Randstein Spezialrandstein b=30cm oder 35cm, h=25cm, Granit 

RN Typ 12 (Höhe mind. 25cm), Granit 

Wasserstein, Bundstein, Doppelbund Binder Typ 12, Granit, feinkörnig, Oberfläche gestockt 

Stellplatten Typ SN8, Gneis, Aufsicht gesägt 

Trottoirdurchzüge Spezialrandstein b=40cm, h=25cm, Granit, abgeschrägt 

Entlang Fassaden, Kunstbauten Binder Typ 12, Granit, feinkörnig, Oberfläche gestockt 

  

Anschläge  

Rand- und Wasserstein (weicher Anschlag) 5cm (Stein angeschrägt 4cm) 

Rand- und Wasserstein (harter Anschlag) normal 8cm 

Bereich Kreisel, Mittelinseln 10cm 

Fussgängerstreifen Mittelinsel 2.5cm 

Trottoirdurchzüge  5cm, schräg 

Stellplatte Abtrennung Strasse / Grundstück 10cm 
Tabelle 10 Übersicht projektierte Randabschlüsse 

6.12 Entwässerung 

6.12.1 Allgemein 

Das Entwässerungskonzept richtet sich nach den Richtlinien gemäss „Wegleitung Gewässerschutz bei 

der Entwässerung von Verkehrswegen“ (BUWAL) [16] sowie dem Merkblatt AFU184 „Regenwasserent-

sorgung“ [15] des Amtes für Umweltschutz des Kantons St.Gallen sowie den Vorgaben der Gemeinde 

Flawil. Dem Konzept liegen folgende Annahmen zugrunde: 

� Belastungsklasse des Regenwasser ab den Kantonsstrassen (DTV ~13‘000 Fz/Werktag) hoch 

� Belastungsklasse des Regenwasser Gemeindestrasse hoch 

6.12.2 Strassenfläche 

Die beregnete Strassenfläche erweitert sich gegenüber der heutigen Situation leicht. Im Projekt-

perimeter befinden sich zwei oberirdische Gewässer (Goldbach, Dorfbach), in die das Strassenabwasser 

mit oder ohne Vorbehandlung bzw. Retention eingeleitet werden kann. Eine Versickerung mit Vorbe-

handlung wäre auf Grund der geotechnischen Situation wohl möglich, wird aber im innerstädtischen 

Gebiet als sehr aufwändig beurteilt. 

Das Oberflächenwasser der Strassen wird deshalb auf allen Strecken ausser beim Bereich Durchlass 

Goldbach über Einlaufschächte oder Rinnen an die bestehenden Mischwasserleitungen angeschlossen. 

Der Oberflächenwasserabfluss wird durch die Wahl normengerechter Gefällsverhältnisse in Quer- und 

Längenprofilen gewährleistet. Diese Entwässerungsart entspricht auch der generellen Entwässerungs-

planung (GEP) der Gemeinde Flawil. 

Die neuen Strassenabläufe werden wo möglich an den bestehenden Entwässerungsleitungen ange-

schlossen. Aus Gründen der Flexibilität beim Anschluss an bestehende Entwässerungsleitungen werden 

PP Rohre eingesetzt. 

6.12.3 Parkflächen 

a) Parkplatz Sternenblock (Wilerstrasse 24 und 26): 

Das Oberflächenwasser wird durch einen Hofsammler an die bestehende Kanalisation angeschlos-

sen. 

 

b) Parkplätze Flawa: 

Das Oberflächenwasser wird über 4 neue Hofsammler voraussichtlich an zwei Versickerungsmulden 

angeschlossen. Bei der nördlichen Versicherungsmulde sind die Platzverhältnisse beschränkt, sodass 

der Überlauf direkt an die Mischwasserkanalisation in der Wilerstrasse angeschlossen werden muss. 
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Für die Berechnung des Retentionsvolumens wurden folgende Parameter angenommen: 

Berechnung SN 640 350 [26]  Region Voralpen 

Wiederkehrperiode 5 Jahre  Einzugsfläche reduziert 0.50 

zul. gedrosselter Abfluss 30l/s/hared    

Spezifisches Retentionsvo-

lumen 

280m
3
/hared  Massgebendes Retentionsvolumen 140m

3
 

Tabelle 11 Parameter Retentionsvolumen 

6.13 Behindertengerechtes Bauen 

Alle strassenbaulichen Massnahmen orientieren sich an der Richtlinie „Behindertengerechte Fussweg-

netze“ von der schweizerischen Fachstelle für behindertengerechtes Bauen bzw. der VSS-Norm 640 075. 

Die Anforderungen an einen hindernisfreien Verkehrsraum werden wenn möglich erfüllt. 

6.14 Fussgängerübergänge 

Die Fussgängerübergänge werden durch Mittelinseln gesichert. Zur Gewährleistung des Winterdienstes 

ist eine Durchfahrtsbreite von 3.80m sichergestellt. Die Inseln haben generell eine Breite von 2.0m. 

6.15 Einmündungen / Trottoirdurchzüge 

Einmündungen von Seitenstrassen werden mit durchgehenden Trottoirs „abgehängt“. Beidseitig wird 

der Geh- und Radweg mit einer Anrampung von 41cm Breite erkennbar gemacht. Ausführung grund-

sätzlich gemäss den Vorgaben der VSS Norm 640 242 „Querungen für Langsamverkehr Trottoirüberfahr-

ten“ [20]. Im Gegensatz zur Norm Abschnitt 23 „Randabschlüsse und Anrampungen“ wird ein breiter 

Randabschluss (siehe Kap. 6.11) verwendet. 

6.16 Signalisation und Markierung 

Alle notwendigen Signale und Markierungen werden durch die Abteilung Verkehrstechnik der Kantons-

polizei St.Gallen verfügt. 

6.17 Beleuchtung 

6.17.1 Ausgangslage / Bestehende Beleuchtung 

Die Wiler- und St.Gallerstrasse wird heute mit Peitschenkandelabern und Seilpendelleuchten beleuch-

tet. Die Abstände betragen durchschnittlich zwischen 30m bis 35m.  

6.17.2 Neue Beleuchtung 

(siehe auch Beleuchtungskonzept art light GmbH [13]): 

 

� Kantonsstrasse: 

Die bestehenden Leuchten an der Hauptstrasse werden durch LED- Mast- oder Seilpendelleuchten 

mit einer Lichtpunkthöhe von 8 – 9m ersetzt. Die Standorte können teilweise übernommen werden. 

Es werden ergänzende Standorte benötigt, um die Gleichmässigkeit sowie die Anforderungen des 

Normenwerks entsprechend zu erfüllen. Neu wird jedoch im Ortszentrum eine warmweisse Lichtfar-

be eingesetzt mit Ausnahme beim Isnykreisel, welcher neutralweiss erscheinen wird. In der Nacht ist 

eine Lichtabsenkung von bis zu 50% möglich. 

� Beleuchtungsprojekt Platz- und Sonderbereiche, Aufenthaltszonen 

Mit Hilfe von Strahlern, die unter den Dachvorsprüngen der umliegenden Gebäude platziert werden, 

können sowohl der Platz als auch die Fassaden aufgehellt werden. Zusätzliche Strahler an Masten 

und Fassaden sowie Stelen sorgen für die Ausleuchtung der Platze. Dadurch werden Orientierungs-

sinn und Sicherheitsempfinden gesteigert und die Plätze optisch akzentuiert. 
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7 Beschrieb Projekt 

7.1 Situation Stationierung 0.000 bis 103.568 

7.1.1 Fahrbahn 

Das westlichste Teilstück kennzeichnet sich durch den neuen Kreisel beim Isnyplatz aus. Der Kreisel mit 

einem Durchmesser von 28m wurde gemäss den Vorgaben der VSS Norm 640 263 „Kreisel“ [22] dimen-

sioniert. Der Innenkreis, welcher als Schleppbereich für Lastwagen dient, wird gegenüber der Fahrbahn 

leicht angehoben. Für die Fahrbeziehungen sowohl von der Enzenbühlstrasse in die Wilerstrasse als 

auch von der Wilerstrasse in die Oberbotsbergstrasse wird der erforderliche Schleppbereich mit einer 

gebundenen Pflästerung gestalterisch vom Rauasphalt abgehoben. Der Innenbereich des Kreisels wird 

von einem externen Landschaftsarchitekten geplant. Mit der neuen Alleebepflanzung beim Flawa-

Parkplatz wird der Kreisel das neue „Eingangstor“ zum Zentrum von Flawil. Vier Fussgängerstreifen, je-

weils unmittelbar bei der Ein- bzw. Ausfahrt des Kreisels, bewerkstelligen sichere Querungsmöglichkei-

ten für den Langsamverkehr. Die erforderliche Aufweitungslänge beim Zubringer Wilerstrasse beträgt 

20m. 

 
Abbildung 4 Stationierung 0+000 bis 103.568 
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7.1.2 Flawa-Parkplatz 

Durch den benötigten Platzbedarf des Kreisels muss der Parkplatz neu konzipiert werden. Anstelle der 

heutigen ca. 46 Parkplätze sind „nur“ noch 36 normkonforme Parkplätze möglich. Die Oberfläche des 

Parkplatzes wird chaussiert. Um eine möglichst grosse Sicherheit für den Fussverkehr zu gewährleisten, 

wird der Bachweg neu zwischen 2 Parkreihen direkt auf den Fussgängerstreifen Oberbotsbergstrasse ge-

führt. Im östlichen Teil des Grundstückes ist auf beiden Restflächen eine Versickerungsmulde geplant. 

Mit dieser Parkplatzgestaltung ist für eine mögliche Arealentwicklung im Bereich der Flawa grösste Fle-

xibilität für jegliche Bauten gegeben. 

7.2 Situation Stationierung 103.568 bis 290.880 

7.2.1 Fahrbahn 

Das ca. 190m lange Teilstück wird lagemässig nur minimal angepasst mit Ausnahme im Bereich der Ster-

nenstrasse. Der Einlenker von der Neugasse wird neu rechtwinklig in die Wilerstrasse geführt. Bei allen 

einmündenden Strassen werden Trottoirüberfahrten erstellt. Aus Gründen der Verkehrssicherheit wird 

das Parkieren vor dem ehemaligen Kiosk bei der Weideggstrasse mittels Pollern verunmöglicht. Der be-

stehende Fussgängerstreifen westlich der Neugasse wird aufgehoben. Wegen den bestehenden Höhen-

verhältnissen kann das einseitige Kurvengefälle zur Innenseite im Bereich der Gebäude Wilerstrasse 8, 

11 und 13 nicht auf der gesamten Länge angewendet werden. 

 
Abbildung 5 Stationierung 103.568 bis 290.880 

7.2.2 Anpassungen Bereich Wilerstrasse 24 und 26 

Ein neuer Fussgängerstreifen mit Trenninsel zwischen den Einlenkern Sternenstrasse und Bachstrasse 

hat zur Folge, dass die quer zur Fahrbahn vor dem Sternenblock angeordneten Parkfelder aufgehoben 

werden müssen. Zudem sind solche angeordnete Parkfelder ein potentielles Sicherheitsrisiko bezüglich 

dem Rückwärtsfahren auf die Fahrbahn. Vor der Aufweitung beim neuen Fussgängerstreifen werden auf 

der Nordseite 4 Längsparkfelder platziert. Als Ersatz der bestehenden Parkplätze werden einerseits 3 

Längsparkfelder entlang der Sternenstrasse und andererseits 9 neue Parkfelder im Innenhof über der 

bestehenden Tiefgarage geplant. Das Tragwerk der Tiefgarage genügt auch für die zukünftige Belastung. 

Nur während des Einbaus des Belags müssen zusätzliche Stützen (Holzpfähle, Adria-Stützen oder dgl.) 

eingebaut werden. Die Zufahrt zum Innenhof erfolgt über die Kronenstrasse. 
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7.2.3 Anpassungen Liegenschaft Wilerstrasse 15, 19 und 23 

a) Arkade: 

Die ungenügenden Sichtweiten sowohl beim Einlenker Bachstrasse als auch bei den neuen Parkfel-

dern zwischen den Liegenschaften Nr. 19 und 15 erfordern Massnahmen an den bestehenden Hoch-

bauten. Dazu werden bei der bestehenden Arkade die Stützen durch schlankere, anprallsichere 

Stahlstützen (ca. Typ ROR 267/50) ausgewechselt. Ein massives Streifenfundament stellt sicher, dass 

bei einem Anprall die bestehende Bausubstanz nur marginal in Mitleidenschaft gezogen wird. 

 
Abbildung 6 Grundriss und Ansicht Liegenschaft Wilerstrasse 19+23 (Clerici Müller + Partner AG, St.Gallen) 

b) Parkplätze: 

Als Ersatz der beiden bestehenden Längsparkfelder vor der Liegenschaft Nr. 15 (Haushaltsgeschäft 

Kleger) werden bei der Nische zwischen den Liegenschaften Nr. 15 und 19 zwei neue Parkfelder an-

geordnet. Die Abmessungen der Parkfelder und der Fahrgasse sind genügend gross gewählt, so dass 

kein Manövrieren auf der Kantonsstrasse oder im Trottoirbereich erforderlich ist. Entlang der Lie-

genschaft werden Poller versetzt, um ein Parkieren / Umschlag auf dem Gehbereich zu verunmögli-

chen. 

7.3 Situation Stationierung 290.880 bis 507.366 

7.3.1 Fahrbahn 

Ein Kernstück des vorliegenden Betriebs- und Gestaltungskonzept der Wiler- und St.Gallerstrasse bildet 

der 2m breite, eingefärbte Mehrzweckstreifen zwischen Rösslistrasse und Unterdorfstrasse. Der Mehr-

zweckstreifen ist auf dem gleichen Niveau wie der angrenzende Schwarzasphalt. Mittels Trottoirüber-

fahrten werden die Vortrittsregelungen klar gemacht. Vor der Liegenschaft St.Gallerstrasse 16 und 18 

wird die bestehende Parknische durch 2 Längsparkfelder ersetzt. Das Trottoir führt hinter den Parkfel-

dern hindurch. 
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Abbildung 7 Stationierung 290.880 bis 507.366 

7.3.2 Anpassungen Vorplätze 

a) Restaurant Rössli (Wilerstrasse 8): 

Die vorhandene Terrasse wird insoweit ergänzt, so dass keine Sichtbehinderungen auf die Fussgän-

ger als auch auf den motorisierten Verkehr entstehen. Mit einer kleinen Stützmauer wird entlang der 

Wilerstrasse und der Rösslistrasse der Niveauunterschied überwunden. Die Anpassungen bei dieser 

Liegenschaft ist Bestandteil der Aufwertung zwischen Restaurant Rössli und Bärenplatz.  

b) Bereich Papeterie Schäfler (Bahnhofstrasse 1): 

Entlang der südlichen Gebäudeflucht soll ein Landerwerb stattfinden, um einen möglichst breiten 

Trottoirbereich zu erhalten. Dadurch entsteht Raum für die Platzierung von 2 Alleebäumen und wei-

terer Ausstattungselemente.  

c) Bereich UBS (Bahnhofstrasse 2): 

Durch den Rückbau der südlichen Terrasse wird ein Platz geschaffen für die Platzierung von Sitzgele-

genheiten, Leuchten etc. Dadurch wird ebenfalls die einengende Wirkung durch die bestehende 

Stützmauer aufgehoben. 

7.3.3 Bärenplatz Nord 

Gegenüber der St.Gallerstrasse ist der Bärenplatz Nord etwas erhöht. Um die Höhendifferenzen aufzu-

nehmen, sind Kunstbauten in Form von Stützmauern, Bänken und Treppen projektiert. Im südlichen 

Dreieck zwischen Fahrgasse und Kunstbauten entsteht ein kleiner Platz mit Bäumen und weiterem Mo-

biliar. Die quer zu den Gebäuden angeordneten Parkfelder werden aus Gründen der Sicherheit neu 

schräg angeordnet. Ebenso ist nur noch die Fahrbeziehung West – Ost möglich. Aus Platzgründen kön-

nen LKW’s (bis Typ A, 10m) nur Richtung Norden abbiegen. Neu erfolgt der Einstieg in die öffentlichen 

Verkehrsmittel anstatt auf der St.Gallerstrasse an der Unterdorfstrasse unmittelbar vor dem Einlenker in 

die Kantonsstrasse. Ein horizontaler Versatz im Bereich der Bushaltestelle hat zum Zweck, dass im Falle 

eines wartenden Busses sowohl das Überholen als auch das Kreuzen verunmöglicht wird. Sollte nach 

dem Linkseinbiegen von der St.Gallerstrasse die Weiterfahrt durch den ÖV kurzeitig blockiert sein, ist für 

ein Auto auf der Unterdorfstrasse Platz vorhanden. Gleichzeitig wird der Einlenker Mühlegasse – Unter-

dorfstrasse marginal angepasst. 

7.3.4 Bärenplatz Süd 

Ein weiteres Kernstück ist der Bärenplatz Süd. Mittels Kunstbauten wird ein Raum geschaffen, der klar 

von der Hauptstrasse abgetrennt ist. Integrierte Sitzmöglichkeiten in der Stützmauer unterstützen dabei 

die neue, grosszügige Platzwirkung. 



Strassenraumgestaltung Wiler- und St.Gallerstrasse, Isnyplatz bis Landbergstrasse, Flawil Technischer Bericht 

 

Brühwiler AG Bauingenieure und Planer Gossau   Seite 24 / 32 
 

Neu wird die Gupfengasse als Sackgasse ausgebildet. Ein Wendeplatz ermöglicht es für Lastwagen bis 

10m zu wenden. Für die erweitere Blaue Zone gemäss Parkplatzkonzept [12] sind entlang der Gupfen-

gasse keine Längsparkplätze geplant. Jedoch werden als Ersatzparkplätze auf dem Marktplatz oder der 

neuen Tiefgarage geprüft. 

Der Zugang zum Bärenplatz ist durch eine Rampe, welche nur für Unterhaltsfahrzeuge befahrbar sein 

wird, gewährleistet. Im Falle eines Hochwassers wird das Wasser durch Schlitze in den Kunstbauten 

schnellstmöglich in das neue Entlastungsbauwerk „Töbeli“ geleitet. Mit dieser Lösung kann auf eine 

technische Bachöffnung verzichtet werden. Der bestehende Brunnen muss allenfalls minimal geschoben 

werden. Die Abgrenzung gegenüber dem Grundstück Belser erfolgt teilweise mittels Stützmauern. 

Damit sowohl der Bärenplatz Nord, der Bärenplatz Süd und der Einlenker Schmiedgasse als Einheit wirkt, 

wird die ganze Fläche inklusive Trottoir gepflästert. 

7.3.5 Vorplatz und Kunstbauten Metzgerei Fürer 

Die drei bestehenden Kundenparkplätze vor der Metzgerei Fürer (St.Gallerstrasse 4) werden aus Sicher-

heitsgründen aufgehoben. Durch eine neue Anordnung der drei Parkfelder entlang der Ostfassade und 

gleichzeitiger Möglichkeit für das Wenden auf dem erweiterten Vorplatz kann dem Sicherheitsaspekt 

Rechnung getragen werden. Neue Stützmauern aus Ortsbeton zwischen dem Vorplatz der Metzgerei 

Fürer und der Grundstücksgrenze zur Liegenschaft Nr. 623 überbrücken die Höhendifferenzen der ver-

schiedenen Niveaus. 

7.3.6 Einlenker Schmiedgasse 

Neu wird der Einlenker Schmiedgasse rechtwinklig und mittels Trottoirüberfahrt erstellt. Gleichzeitig 

werden die bestehenden Parkfelder neu platziert. 

7.4 Situation Stationierung 507.366 bis 773.427 

7.4.1 Fahrbahn 

Dieser Abschnitt beginnt unmittelbar bei der Steinbockkreuzung. Im Bereich dieser Kreuzung wird auf 

der St.Gallerstrasse ein Mehrzweckstreifen erstellt. Dieser ermöglicht u.a. das Linksabbiegen in die De-

gersheimerstrasse, den Vorplatz Restaurant Ochsen und ist zudem ein Gestaltungselement. Alle Stand-

orte der Fussgängerquerungen bleiben erhalten. Etwas westlich der Landbergstrasse endet der Bearbei-

tungsperimeter der Strassenraumgestaltung. 

 
Abbildung 8 Stationierung 507.366 bis 773.427 
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7.4.2 Langsamverkehr (Geh- und Radweg, Radstreifen, Trottoir) 

Beim letzten Teilstück ist die wesentlichste Massnahme das Erstellen des Geh- und Radweges von der 

Steinbockkreuzung bis zur Landbergstrasse. Durch die hohen Frequenzen infolge der naheliegenden 

Schulanlagen wird die Sicherheit erhöht und es kann den Anforderungen bezüglich Schulwegsicherheit 

grösstmöglich entsprochen werden. Dieser Geh- und Radweg auf der südlichen Seite der St.Gallerstrasse 

wird zwischen Knoten Degersheimer- und Landbergstrasse erstellt. Mittels Velofurten wird die Querung 

von der einen zur anderen Seite ermöglicht. Die Auf- und Abfahrten ermöglichen einen harmonischen 

Übergang zwischen Geh- und Radweg und Radstreifen. Durch den erforderlichen Platzbedarf sind neue 

Stützmauern notwendig. Entlang der Liegenschaft Nr. 34 (ehemalige Musikschule) und der Liegenschaft 

Nr. 28 wird eine neue Stützmauer realisiert. Für die Grundstücke St.Gallerstrasse Nr. 34 und 38 ist nur 

noch eine gemeinsame Einfahrt in die Kantonsstrasse vorgesehen. Zudem muss der nördliche Hausein-

gang beim Haus Nr. 38 gedreht werden. 

Im Bereich der Kurve der Liegenschaft St.Gallerstrasse 48 wird aufgrund der beengenden Platzverhält-

nisse nur der Radstreifen auf der nördlichen Seite der Fahrbahn angeordnet. Das Trottoir wird wie bis-

her zwischen der Getränkehandlung und der Liegenschaft Nr. 45 über den bestehenden Kirchhofweg ge-

führt. 

7.4.3 Vorplatz St.Gallerstrasse 33 (Metzgerei Ochsen) 

Der Einlenker im Bereich des Restaurant Ochsen wird so gestaltet, dass die beiden Strassen Schmiedgas-

se und Töbeliweg unmittelbar beim Knoten zusammengeführt werden. Betreffend Arealentwicklung 

Kirchhofweg hat die Zufahrt zur möglichen Tiefgarage ebenfalls über diesen Knoten zu erfolgen. Jedoch 

ist dort mit einer publikumsarmen Nutzung zu rechnen, sodass die daraus folgenden Verkehrsmengen 

sich eher in bescheidenem Rahmen halten dürften.  

8 Landerwerb / Sichtzonen 

8.1 Landerwerb 

Insgesamt wird für das Ausbauprojekt ca. 2‘700m
2
 Land von Drittgrundstücken beansprucht. Im Gegen-

zug bleiben Restflächen von ca. 150m
2
, welche an private Grundeigentümer abgetreten werden können. 

Die einzelnen Landerwerbsflächen sowie die vorübergehend beanspruchten Flächen sind aus dem Land-

erwerbsplan ersichtlich. Das Landerwerbs- und Enteignungsverzeichnis wurde durch das Tiefbauamt des 

Kantons St.Gallen, Abteilung Grundstücksgeschäfte, erstellt. 

8.2 Sichtzonen 

Bei allen Zufahrten zur Kantonsstrasse inkl. Grundstückszufahrten müssen die erforderlichen Sichtwei-

ten gemäss „VSS Norm 640 090b Projektierung Sichtweiten“ [18] eingehalten werden. 

Kandelaber, Fahnenmasten Poller und Baumstämme Durchmesser kleiner als 25cm und ausreichend 

transparente Zäune werden im Sichtweitenbereich akzeptiert.  

Die Bedingungen bezüglich Sichtweiten und die Folgen daraus werden auf dem Sichtzonenplan darge-

stellt. 
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9 Umwelt 

9.1 Verdachtsflächenkataster Altlasten / Prüfgebiet Bodenverschiebungen 

9.1.1 Altlasten 

Im Bereich der Liegenschaft Wilerstrasse 40 und 24 befinden sich Flächen, welche im Kataster der belas-

teten Standorte [32] aufgeführt sind. Allfällig anfallendes belastetes Material ist fachgerecht zu triagie-

ren und zu entsorgen. 

 
Abbildung 9 Altlasten gemäss Geoportal 

9.1.2 Prüfgebiet Bodenverschiebungen 

Die Wiler- und St.Gallerstrasse liegen im "Prüfgebiet Bodenverschiebungen" [37]. Der Oberboden ist 

aufgrund der Verkehrsmenge mit grosser Wahrscheinlichkeit mit Schwermetall belastet. Die Bagatell-

schwelle von 200 m
2 

Oberbodenabtrag wird erreicht. 

9.2 Lärm 

In Bezug auf die Begrenzung der Auswirkungen auf die Lärmbelastung unterliegt das Vorhaben der 

Lärmschutzverordnung LSV. Dabei gelangen insbesondere Art. 7, Art. 9 und Art. 10 zur Anwendung. 

Zur Reduktion der Emissionen durch die Fahrspuren wird vor der Submission geprüft, ob ein lärmarmer 

Belag SDA 8 Klasse A eingebaut werden soll. 

9.3 Ortsbild- und Heimatschutz 

Diverse Liegenschaften entlang der Wilerstrasse und St.Gallerstrasse sind geschützt [42]. Es sind dies: 

� Wilerstrasse 39, 41, 43 (Reihenmehrfamilienhaus) 

� Bahnhofstrasse 2 (UBS) 

� St.Gallerstrasse 13 und 15 
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� Schmiedgasse 2 

� Gupfengasse 1 (Weibelhaus) 

� Gupfengasse 8 (Kommandatenhaus) 

� St.Gallerstrasse 48 

Durch die Bauarbeiten werden diese Gebäude nicht in tangiert. Einzige Ausnahme sind die Bauarbeiten 

im Bereich UBS, bei der die Grünfläche und die Stützmauer im südlichen Bereich entfernt werden. 

9.4 Natur / Grundwasser / Gewässer 

9.4.1 Natur- und Grundwasserschutz 

Der ganze Projektabschnitt liegt gemäss Gewässerschutzkarte [34] im Gewässerschutzbereich Au. Eben-

so liegt das ganze Gebiet im Bereich Talsohlen mit geringer Grundwassermächtigkeit. Gesetzliche Vor-

gaben für den Gewässerschutzbereich Au sind im Gewässerschutzgesetz GSchG und der Gewässer-

schutzverordnung GSchV definiert. Für die Ausführung sind die entsprechenden Bauvorschriften zu be-

achten. Das Gebiet ist nicht im Plan der Naturschutzinventare eingetragen. 

9.4.2 Private Quellwasserfassungen 

Im Gebiet Isnyplatz und Schweissbrunnstrasse sind Grundwasserfassungen [33] vorhanden. Private 

Quellwasserfassungen innerhalb des Projektperimeters sind nicht bekannt. 

9.4.3 Gewässer 

Der Dorfbach Flawil unterquert in einem Durchlass die St.Gallerstrasse im Bereich Bärenplatz. Nördlich 

der Steinbockkreuzung unterquert der eingedolte Goldbach die St.Gallerstrasse. Die Naturgefahrenkarte 

[36] Wasser zeigt, dass das ganze Gebiet mehrheitlich in der mittleren Gefahrenstufe liegt. Im Bereich 

des Bärenplatz Süd sind im Falle eines Hochwassers Ableitungen in den Dorfbach vorgesehen. 

9.5 Umweltschutz 

9.5.1 Umweltschutz in der Bauphase 

Gemäss Richtlinie "Baurichtlinie Luft (BauRLL)" handelt es sich beim vorliegenden Projekt aufgrund der 

umbauten Belagsfläche (grösser als 10’000 m
2
) um eine Baustelle in der Massnahmenstufe B. Die ent-

sprechenden Vorschriften sind im Rahmen der weiteren Projektierung und der Submission umzusetzen. 

Die Merkblätter vom Amt für Umwelt Kanton St. Gallen AFU002 und AFU173 sind zu beachten. Die Ent-

sorgungswege von mineralischen Bauabfällen und Bodenmaterial sind mit Lieferscheinen aufzuzeigen. 

9.5.2 Umweltbaubegleitung 

Die Umweltbaubegleitung wird voraussichtlich durch die Oberbauleitung des Kantons St.Gallen wahrge-

nommen. 

10 Baukosten 

10.1 Kostenvoranschlag 

Dem Kostenvoranschlag liegen detaillierte Massenauszüge zu Grunde. Preisbasis ist das Jahr 2015. Die 

Kostengenauigkeit beträgt ± 10%. Die Mehrwertsteuer von 8% ist enthalten.  

Zur Zeit herrschen im Baumarkt grosse Preisschwankungen, die im Kostenvoranschlag nicht berücksich-

tigt sind. 

Gemäss Kantonsratsbeschluss vom 18. September 2013 über das 16. Strassenbauprogramm (2014 bis 

2018) leisten die politischen Gemeinden bei Strassenraumgestaltungen in sachgemässer Anwendung 
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von Art. 69 StrG 35 Prozent an den anrechenbaren Kosten. Die Kosten für eigentliche Gestaltungsmass-

nahmen trägt die politische Gemeinde. Vom Strassenunterhalt (Ohnehinkosten), von den Technischen 

Betrieben, von GEP-Massnahmen und vom Bund (Agglomerationsprogramm/Verkehrsmanagement) 

sind Beiträge zu erwarten. 

Die Finanzierung erfolgt für das Kantonsprojekt im Grundsatz wie nachstehend aufgeführt: 

 

Gesamtkosten Bauvorhaben 

 abzüglich Sonderkosten Technische 

Betriebe Flawil 

Anteil an Belagskosten und Ersatz Fun-

dationsschicht für gleichzeitigen Ersatz / 

Erweiterung der Anlagen 

 abzüglich Sonderkosten GEP-

Massnahmen 

Anteil an Belagskosten und Ersatz Fun-

dationsschicht für gleichzeitigen Ersatz / 

Erweiterung der Anlagen 

 abzüglich Ohnehinkosten Kosten, die dem Kanton durch erforder-

liche Sanierungen wie Belagsersatz, 

neue Deckbeläge, ev. Ersatz Abschlüsse, 

Schachdeckel und Strassenbeleuchtun-

gen in den nächsten Jahren sowieso 

anfallen 

 abzüglich Massnahmen Agglomerati-

onsprogramm 

Siehe Punkt 10.2. Agglomerationspro-

gramm. 

(Diese Kosten dürfen für den Kostenvor-

anschlag nicht berücksichtigt werden!) 

ergibt Restkosten Kantonsprojekt Anteil Kanton: 65% 

Anteil Politische Gemeinde: 35% 
Tabelle 12 Übersicht Gesamtkostenherleitung 

 

Kostenträger Kosten 
Kantons-

strasse 

Kosten 
Gemeinde-

projekte 

TOTAL 

Kanton Gemeinde Total 

Kanton      
 Ohnehinkosten SKI 334‘000  334‘000  334‘000 

 Anteil Kanton 65% 3‘970‘200  3‘970‘200  3‘970‘200 

 Total   4‘304‘200  4‘304‘200 

       

Gemeinde      
 Anteil Gemeinde 35% 2‘137‘800   2‘137‘800 2‘137‘800 

 Anteil Gemeinde 100%  1‘937‘000  1‘937‘000 1‘937‘000 

 Total    4‘191‘700 4‘191‘700 

       

TOTAL (Kreditbedarf) 6‘442‘000 1‘937‘000 4‘304‘200 4‘074‘800 8‘379‘000 
      

Beiträge Sonderkosten:      
 Technische Betriebe 

Flawil 

208‘000    208‘000 

 GEP 28‘000    28‘000 

 Total     236‘000 

TOTAL Projektkosten 6‘678‘000 1‘937‘000   8‘615‘000 
Tabelle 13 Übersicht Kostenträger ohne Berücksichtigung Agglobeiträge Stand 29. Januar 2016 

10.2 Agglomerationsprogramm 

Das Projekt wurde beim Bundesamt für Raumentwicklung (ARE) angemeldet. Dabei konnte mit Bewilli-

gung des ARE die ursprüngliche Massnahme von der Wilerstrasse (Munz-Kreisel bis Isnyplatz) auf den 
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aktuellen Projektierungsbereich übertragen bzw. verschoben werden. Diese Massnahme (Nr. 2.9.11 

Flawil, BGK Wilerstrasse) ist in die A-Liste der Leistungsvereinbarung aufgenommen worden und wird 

vom Bund mit 40% der anrechenbaren Kosten bis zu einem Maximalbeitrag von 1.01 Mio (Kostenstand 

Okt. 2005; Index 114.8 exkl. MWSt.) unterstützt. 

11 Terminprogramm / weiteres Vorgehen 

11.1 Verfahrensprogramm 

Nach der Auswertung der Stellungnahmen zum Vorprojekt und der anschliessenden Erarbeitung des 

Genehmigungsprojektes erfolgt die Anhörung der Gemeinde nach Art. 35 StrG. Bei optimalem Verlauf 

der politischen Prozesse in der Gemeinde Flawil und beim Plangenehmigungs- und Landerwerbsverfah-

ren ist ein Baubeginn ab 2019 möglich. Aufgrund der grossen Eingriffe in die Verkehrsabläufe der Ge-

meinde Flawil ist vor Baubeginn eine Koordination mit allfälligen weiteren Baustellen in und um die Ge-

meinde Flawil unerlässlich. 

 

Das Verfahrensprogramm für die Strassenraumgestaltung Wiler- und St.Gallerstrasse kann im optimalen 

Fall folgendermassen abgeschätzt werden: 

 

Aktion Zeitraum Verantwortlich 

Ablieferung Genehmigungsprojekt Januar 2016 PV 

Vernehmlassung Art. 35 StrG Februar bis Mai 2016 K/G 

Abstimmung Finanzbeitrag Gemeinde Februar 2017 G 

Stellungnahme Gemeinde März 2017 G 

Finanzierungszusage an Kanton März 2017 G 

Ablieferung Genehmigungsprojekt April 2017 PV 

Projektgenehmigung Mai 2017 K/G 

Projektauflage Juni / Juli 2017 K/G 

Einspracheverhandlungen / Landerwerb  

(nicht abschätzbar) 

ab Oktober 2017 K/G 

Submissionen Projektierung / Bauleitung / Bauarbeiten noch offen K/G 

Realisierung noch offen K/G 

  K  = Kanton 

G   = Gemeinde 
PV = Projektverfasser 

Tabelle 14 Verfahrensprogramm 

11.2 Bauprogramm 

Das Bauvorhaben wird in einer Bauetappe realisiert. Die Bauphasen und Verkehrsmassnahmen müssen 

in Absprache mit der örtlichen Polizei, der Abt. Verkehrstechnik der Kantonspolizei, den Busbetrieben, 

dem Strassenkreisinspektorat und dem Bauamt der Gemeinde Flawil geplant werden. Es ist mit einer 

gesamten Bauzeit von etwa 8 bis 10 Monaten zu rechnen. 

11.3 Verkehrsführung 

Der Verkehr wird während dem Bau voraussichtlich im Einbahnsystem geführt. Die Verkehrsführung 

während der Bauphase wird mit der Gemeinde Flawil, mit den Busbetreibern, mit dem Strassenkreisin-
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spektorat, mit der Kantonspolizei und mit den Detaillisten sowie grösseren Industriebetrieben frühzeitig 

abgesprochen. Für den Einbau des Deckbelags muss die Wiler- und St.Gallerstrasse für kurze Zeit voll-

ständig gesperrt werden, wobei der Einbau an einem Sonntag zu prüfen ist. Der Fussgängerführung im 

Bereich der Baustelle ist besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Der OeV ist zu bevorzugen und es 

sind provisorische Haltekanten einzurichten. 

Punktuell müssen jedoch auch Lichtsignalanlagen eingesetzt werden. Eine detaillierte Darstellung der 

Bauphasen wird im Rahmen des Ausführungsprojektes erstellt. 

11.4 Erschliessung Grundstücke 

Die Zufahrt zu den Grundstücken während aller Bauphase kann mehrheitlich gewährleistet werden. 

12 Grundlagen 

12.1 Projektspezifische Grundlagen 

Für die Ausarbeitung des Projektes standen folgende Unterlagen zur Verfügung: 

[1] Grundbuchpläne in numerischer Form  

[2] Geländeaufnahmen mit Schachtprotokollen des Tiefbauamtes des Kanton St.Gallen 

[3] Digitales Geländemodell Brühwiler AG Bauingenieure und Planer Gossau vom Oktober 2014 

[4] Schlussbericht Betriebs- und Gestaltungskonzept Metron AG vom 23. Juli 2013 

[5] Untersuchungsbericht Prüflabor AG, Mörschwil vom 6. Oktober 2015 

[6] GEP-Daten mit Siedlungsentwässerung, Gemeinde Flawil 

[7] GEP-Bericht, Gruner + Wepf Ingenieure AG, St.Gallen vom 30. Oktober 2015 

[8] Vernehmlassung Vorprojekt vom 5. März 2016 

[9] Werkleitungsausführungspläne Technische Betriebe und Swisscom, digital 

[10] Diverse Besprechungen, Protokolle, Aktennotizen und E-Mail (TBA St.Gallen, Beleuchtung, Ge-

staltung) zur Projektbearbeitung 

[11] Drittprojekte: - Annagartenbach; Ausführungsplan (Gröbli + Partner AG vom 16.10.2008) 

- Arealentwicklung Kirchhofweg; Studie (Atelier Bottlang vom 19.01.2015) 

- Kronenstrasse; Bauprojekt (SJB Kempter Fitze AG 12.05.2014) 

- Sanierung Rössligasse; Ausführungsprojekt (Gröbli + Partner AG vom 06.06.2008) 

- Sanierung Entwässerungssystem Töbeli; Auflageprojekt (Gruner AG St.Gallen 

vom 07.01.2014) 

- BGK Magdenauerstrasse; metron AG vom 04.07.2014 

- Sanierung Sternenstrasse; Bauprojekt (SJB Kempter Fitze AG 02.03.2015) 

[12] Parkplatzkonzept Gemeinde Flawil; Genehmigungsprojekt Gröbli + Partner AG vom 11.08.2014 

[13] Beleuchtungskonzept Kantonsstrasse, Flawil; artlight GmbH vom 14.10.2015 

12.2 Gesetzliche Grundlagen 

Richtlinien und Weisungen Kanton und Bund, insbesondere: 

[14] Kantonales Strassengesetz (sGS 732.1) 
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[15] Merkblatt AFU184 Regenwasserentsorgung des Kantons St. Gallen 2011 

[16] Wegleitung Gewässerschutz bei der Entwässerung von Verkehrswegen (BUWAL) 2002 

12.3 Normalien des Kantons 

[17] Normalien Tiefbauamt Kanton St.Gallen Nr. 151,222,223,281,282,286 

12.4 Normen 

VSS-Normen insbesondere 

[18] 640 090b (2001) Projektierung Sichtweiten 

[19] 640 241 (2000) Fussgängerverkehr 

[20] 640 242 (2013) Querungen für Langsamverkehr Trottoirüberfahrten 

[21] 640 262 (1999) Knoten in einer Ebene 

[22] 640 263 (1999) Knoten mit Kreisverkehr 

[23] 640 273a (2010) Sichtverhältnisse in Knoten in einer Ebene 

[24] 640 291a (2006) Parkieren 

[25] 640 324 (2011) Dimensionierung des Strassenaufbaus 

[26] 640 350 (2000) Oberflächenentwässerung von Strassen 

[27] 640 480a (2009) Pflästerungen 

[28] 640 850a (2005) Markierungen 

12.5 SIA Normenwerk, SN Normenwerk 

Sonstige Richtlinien und Normen: 

[29] Empfehlung BFU (2014) Empfehlung zu verkehrstechnischen Massnahmen: Sicht auf Trot-

toir bei Knoten und Grundstückszufahrten 

12.6 Auszüge GIS (Februar 2015) 

[30] Ausnahmetransportrouten 

[31] Zonenplan 

[32] Kataster belastete Standorte 

[33] Grundwasserkarte 

[34] Gewässerschutzkarte 

[35] Gewässerkarte 

[36] Naturgefahren Gefahrenkarte 

[37] Prüfgebiet Bodenverschiebungen 

[38] Kommunale Fuss-, Wander-, Skating- und Radwegnetze 

[39] Kantonaler Langsamverkehr 

[40] Schwachstellenanalyse Rad 

[41] Strassenklassierung 

[42] Schutzverordnungen 
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13 Zusammenfassung 

Die Wirkung des vorliegenden Projekts zeigt sich in der Erhöhung der Sicherheit für die schwächeren 

Verkehrsteilnehmer durch eine Beruhigung des Verkehrsflusses und der Gestaltung der Fussgänger-

übergänge mit einer Trenninsel. Der neue Kreisel beim Isnyplatz verbessert die heutige unübersichtliche 

Verkehrssituation ganz entscheidend. Die Sichtverhältnisse bei den einmündenden Strassen auf die Kan-

tonsstrasse können auf dem ganzen Strassenabschnitt markant verbessert werden. Und nicht zuletzt 

wird der Strassenraum - vor allem im Zentrum um den Bärenplatz - gestalterisch in einer hohen Qualität 

aufgewertet. Die geplanten Massnahmen bedeuten eine wesentliche Steigerung der Aufenthaltsqualität 

im Zentrum von Flawil. 
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